
» Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung «

Mittwoch, den 17. Mai 2017

EQS Group AG, München HRB 131048
ISIN DE0005494165



Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 
hiermit laden wir Sie ein zur 

ordentlichen Hauptversammlung 
der EQS Group AG, mit Sitz in München

am Mittwoch, den 17. Mai 2017, um 14.00 Uhr,  
in den Räumlichkeiten der EQS Group AG,

Karlstraße 47, 
80333 München,  
Deutschland.
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I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 
31.12.2016, des Lageberichts für das Geschäfts-
jahr 2016, des gebilligten Konzernabschlusses 
zum 31.12.2016, des Konzernlageberichts für das 
Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichts des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss gebilligt und den Jahresabschluss 
damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung 
durch die Hauptversammlung. Die in diesem Tages-
ordnungspunkt 1 genannten Unterlagen werden 
von der Einberufung der Hauptversammlung an 
im Internet unter http://germany.eqs.com/de/ 
Investor_Relations/Hauptversammlung den Akti-
onären zugänglich gemacht. Ein Beschluss wird zu 
diesem Tagesordnungspunkt nicht gefasst. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahres-
abschluss der Gesellschaft zum 31.12.2016 ausgewie-
senen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in 
Höhe von EUR 7.542.750,15 wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,75 
je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind auf 
das dividendenberechtigte Kapital in Höhe von EUR 
1.308.273: EUR 981.204,75

Vortrag auf neue Rechnung: EUR 6.561.545,40

Seit dem 1. Januar 2017 ist der Anspruch der Aktionäre 
auf ihre Dividende am dritten auf den Hauptversamm-
lungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig (§ 58 
Abs. 4 Satz 2 AktG). Die Dividende soll daher am 22. 
Mai 2017 ausgezahlt werden. 
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Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt 
die von der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberu-
fung unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen 
Aktien, die gemäß § 71b Aktiengesetz nicht dividen-
denberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann 
sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien 
verändern. In diesem Fall wird bei unveränderter 
Ausschüttung von EUR 0,75 je dividendenberechtigter 
Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend 
angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnver-
wendung unterbreitet werden.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie-
der des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitglie-
dern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2016 amtiert 
haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.  

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie-
der des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitglie-
dern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2016 
amtiert haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu 
erteilen.  

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprü-
fers und des Konzernabschlussprüfers 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der 
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 sowie zum 
Prüfer für die gegebenenfalls prüferische Durchsicht 
von Zwischenberichten bis zur nächsten ordentlichen 
Hauptversammlung zu wählen.
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6. Beschlussfassung über eine Änderung von § 14 der 
Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)  

Die Anforderungen an die Aufsichtsratsmitglieder 
sowie deren Arbeitsbelastung sind auch im abge-
laufenen Geschäftsjahr weiter gestiegen. Dies soll 
bei der Vergütung entsprechend berücksichtigt und 
die Vergütung jedes Aufsichtsratsmitgliedes mit 
Wirkung ab Beginn des seit dem 01.01.2017 laufenden 
Geschäftsjahres erhöht werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, 
folgenden Beschluss zu fassen:

§ 14 der Satzung wird geändert und wie folgt neu 
gefasst:

„§ 14  
Vergütung 

(1)  Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben dem Ersatz 
seiner angemessenen Auslagen eine geschäfts-
jährliche Vergütung in Höhe von EUR 30.000,00 
zuzüglich der hierauf gegebenenfalls anfallenden 
Umsatzsteuer. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates 
erhält das Doppelte der Vergütung gemäß Satz 1. 
Bestand die Amtszeit eines Aufsichtsratsmitgliedes 
nicht ununterbrochen über das gesamte Geschäfts-
jahr, so bemisst sich die Aufsichtsratsvergütung pro 
rata temporis. Die Hauptversammlung ist berechtigt, 
durch Beschluss die Höhe der Vergütung anzupassen 
oder eine andere Vergütung festzulegen. Die in 
diesem Absatz genannten Beträge sind erstmals für 
das gesamte Geschäftsjahr 2017 zu bezahlen.  

(2)  Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner 
Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf 
Vergütung und Auslagen entfallenden Umsatzsteuer. 

(3)  Die Gesellschaft ist berechtigt, die Mitglieder des 
Aufsichtsrates auf Kosten der Gesellschaft in ange-
messenem Umfang gegen Risiken ihrer Aufsichtsrat-
stätigkeit zu versichern.“  
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7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines 
Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch 
unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie Ermäch-
tigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien 
und Kapitalherabsetzung; Aufhebung der bisherigen 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

Das Aktienrecht erlaubt es, die Gesellschaft zum 
Erwerb eigener Aktien besonders zu ermächtigen. 
Von dieser Möglichkeit hat die Hauptversammlung 
der Gesellschaft im Jahr 2016 Gebrauch gemacht und 
der Gesellschaft eine solche Ermächtigung erteilt. Da 
die EQS Group AG seit der letzten Hauptversammlung 
eine Kapitalerhöhung durchgeführt und sich dadurch 
der zulässige Umfang einer Ermächtigung zum Rück-
erwerb eigener Aktien verändert hat, soll der diesjäh-
rigen Hauptversammlung vorgeschlagen werden, die 
Gesellschaft erneut für die gesetzlich längst mögliche 
Frist von fünf Jahren in gesetzlich größtmöglichem 
Umfang zum Erwerb eigener Aktien zu ermächtigen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu 
beschließen:

a) Erwerbsermächtigung 

Die Gesellschaft wird ermächtigt, vom Tag der 
Beschlussfassung an bis zum 16.05.2022 mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesell-
schaft bis zu 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser 
Wert niedriger ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung 
der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu 
jedem zulässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen 
Beschränkungen zu erwerben. Die Ermächtigung 
darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien 
ausgenutzt werden. Die Ermächtigung kann ganz 
oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfol-
gung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden. 
Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit 
anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesell-
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schaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzu-
rechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des 
Grundkapitals entfallen. 

Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands über die 
Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer öffent-
lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsange-
boten oder durch Abgabe von Andienungsrechten an 
die Aktionäre erfolgen. 

(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so 
darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegen-
wert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
am vorhergehenden Handelstag durch die 
letzte Kursfeststellung ermittelten Börsenkurs 
(„Schlusskurs“) einer Aktie der EQS Group AG im 
XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse 
oder einem an die Stelle des XETRA-Systems 
getretenen Nachfolgesystem um nicht mehr als 
10% über- oder unterschreiten.  

(2) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kauf-
angebot an alle Aktionäre der Gesellschaft, 
dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenz-
werte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) den Schlusskurs 
im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des 
XETRA-Systems getretenen Nachfolgesystem) an 
der Wertpapierbörse Frankfurt a.M. am dritten 
Börsentag vor dem Tag der Veröffentlichung des 
Angebots um nicht mehr als 20% überschreiten 
und um nicht mehr als 20% unterschreiten. Das 
Volumen des Angebots kann begrenzt werden. 
Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots 
dieses Volumen überschreitet, sind die Annah-
meerklärungen grundsätzlich verhältnismäßig zu 
berücksichtigen. Eine bevorrechtigte Berücksich-
tigung geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum 
Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je 
Aktionär kann vorgesehen werden. 
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(3) Erfolgt der Erwerb mittels einer an alle Aktio-
näre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten, legt die Gesell-
schaft eine Kaufpreisspanne je Aktie fest, inner-
halb derer Verkaufsangebote abgegeben werden 
können. Die Kaufpreisspanne kann angepasst 
werden, wenn sich während der Angebotsfrist 
erhebliche Kursabweichungen vom Kurs zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung der Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten ergeben. Der 
von der Gesellschaft zu zahlende Kaufpreis je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten), den die Gesell-
schaft auf Grund der eingegangenen Verkaufs-
angebote ermittelt, darf den Durchschnitt der 
Schlusskurse im XETRA-Handelssystem (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
den drei Börsenhandelstagen vor dem nachfol-
gend beschriebenen Stichtag um nicht mehr 
als 10% über- oder unterschreiten. Stichtag ist 
der Tag, an dem der Vorstand der Gesellschaft 
endgültig formell über die Veröffentlichung 
der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsan-
geboten oder deren Anpassung entscheidet. 
Das Volumen der Annahme kann begrenzt werden. 
Sofern von mehreren gleichartigen Verkaufsan-
geboten wegen der Volumenbegrenzung nicht 
sämtliche angenommen werden können, kann 
unter insoweit partiellem Ausschluss eines even-
tuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem 
Verhältnis der Andienungsquoten statt nach 
Beteiligungsquoten erfolgen. Darüber hinaus 
können unter insoweit partiellem Ausschluss eines 
eventuellen Andienungsrechts eine bevorrech-
tigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 
Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie zur 
Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien 
eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 
vorgesehen werden. 
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(4) Erfolgt der Erwerb mittels den Aktionären zur 
Verfügung gestellter Andienungsrechte, so 
können diese pro Aktie der Gesellschaft zugeteilt 
werden. Gemäß dem Verhältnis des Grundkapitals 
der Gesellschaft zum Volumen der von der Gesell-
schaft zurückzukaufenden Aktien berechtigt eine 
entsprechend festgesetzte Anzahl Andienungs-
rechte zur Veräußerung einer Aktie der Gesell-
schaft an diese. Andienungsrechte können auch 
dergestalt zugeteilt werden, dass jeweils ein 
Andienungsrecht pro Anzahl von Aktien zugeteilt 
wird, die sich aus dem Verhältnis des Grundkapi-
tals zum Rückkaufvolumen ergibt. Bruchteile von 
Andienungsrechten werden nicht zugeteilt; für 
diesen Fall werden die entsprechenden Teilan-
dienungsrechte ausgeschlossen. Der Preis oder 
die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreis-
spanne ( jeweils ohne Erwerbsnebenkosten), zu 
dem bei Ausübung des Andienungsrechts eine 
Aktie an die Gesellschaft veräußert werden kann, 
wird nach Maßgabe der Regelungen im vorste-
henden Absatz (3) bestimmt, wobei maßgeb-
licher Stichtag derjenige der Veröffentlichung 
des Rückkaufangebots unter Einräumung von 
Andienungsrechten ist, und gegebenenfalls ange-
passt, wobei maßgeblicher Stichtag derjenige der 
Veröffentlichung der Anpassung ist. Die nähere 
Ausgestaltung der Andienungsrechte, insbeson-
dere ihr Inhalt, die Laufzeit und gegebenenfalls 
ihre Handelbarkeit, bestimmt der Vorstand der 
Gesellschaft. 
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b) Verwendung der erworbenen Aktien 

Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesell-
schaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächti-
gung erworben werden, jeweils mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats zu allen gesetzlich zugelassenen 
Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden 
Zwecken zu verwenden: 

(1) zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft 
an einer in- oder ausländischen Börse, an denen 
sie bereits in den Handel einbezogen oder  
zugelassen sind; 

(2) zur Veräußerung in anderer Weise als über die 
Börse, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu 
einem Preis veräußert werden, der den Börsen-
preis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
In diesem Fall darf die Anzahl der unter Ausschluss 
des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
veräußerten Aktien insgesamt 10% des Grund-
kapitals nicht überschreiten, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf 
diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die 
in direkter oder entsprechender Anwendung 
dieser Vorschrift aufgrund anderer Ermächti-
gungen während der Laufzeit dieser Ermächti-
gung ausgegeben oder veräußert wurden. Ferner 
sind auf diese Begrenzung Aktien anzurechnen, 
die aufgrund von zum Zeitpunkt der Ausnutzung 
entsprechend dieser Vorschrift ausgegebenen 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten ausgegeben wurden bzw. auszu-
geben sind;  
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(3) als Gegenleistung für Dritte im Rahmen des 
Erwerbs eines Unternehmens, von Unterneh-
mensteilen oder einer Beteiligung an einem 
Unternehmen oder von sonstigen wesentlichen 
Betriebsmitteln; 

(4) zur Veräußerung als Belegschaftsaktien an 
Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit der 
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbun-
denen Unternehmen oder zur Erfüllung der 
Verpflichtungen aus Wertpapierdarlehen/Wert-
papierleihen, die zum Zweck der Ausgabe der 
Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesell-
schaft und der mit der Gesellschaft im Sinne der 
§§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen von der 
Gesellschaft aufgenommen wurden; 

(5) zur Durchführung einer sogenannten Aktiendivi-
dende (scrip dividend);  

(6) zur Einziehung, ohne das die Einziehung oder 
die Durchführung der Einziehung eines weiteren 
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie 
können auch im vereinfachten Verfahren ohne 
Kapitalherabsetzung durch Anpassung des antei-
ligen rechnerischen Betrages der übrigen Stück-
aktien am Grundkapital der Gesellschaft einge-
zogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil 
der erworbenen Aktien beschränkt werden. Von 
der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach 
Gebrauch gemacht werden. Erfolgt die Einziehung 
im vereinfachten Verfahren, ist der Vorstand zur 
Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung 
ermächtigt. Die Einziehung kann auch mit einer 
Kapitalherabsetzung verbunden werden; in diesem 
Fall ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital 
um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden 
anteiligen Betrag des Grundkapitals herabzusetzen 
und die Angabe der Zahl der Aktien und des Grund-
kapitals in der Satzung entsprechend anzupassen.
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Die Ermächtigungen gemäß Ziffern (1) bis (6) können 
ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, 
einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. Die 
Ermächtigungen gemäß Ziffern (1) bis (6) erfassen 
auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die 
auf Grund von § 71d Satz 5 AktG erworben wurden.

c) Bezugsrechtsausschluss 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien 
der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen, wie 
diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächti-
gungen gemäß Ziffern (1) bis (5) verwandt werden. 
Darüber hinaus kann der Vorstand im Falle der Veräu-
ßerung der eigenen Aktien durch Angebot an alle 
Aktionäre das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzen-
beträge ausschließen.

d) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien

Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung 
vom 31.05.2016 erteilte Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden 
dieser neuen Ermächtigung aufgehoben, soweit 
von ihr bis dahin kein Gebrauch gemacht wurde. Zur 
Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass dies nicht 
auch die Ermächtigung zur Verwendung von erwor-
benen eigenen Aktien betrifft; diese bleibt weiterhin 
bestehen.
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8. Beschlussfassung über die Aufhebung des beste-
henden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines 
neuen genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit 
zum Bezugsrechtsausschluss unter anderem gemäß § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG) und Satzungsänderung

Das bestehende genehmigte Kapital gemäß § 4 Abs. 
3 der Satzung wurde seit der letzten Hauptversamm-
lung teilweise ausgenutzt. Um der Gesellschaft eine 
maximale Flexibilität bei der Nutzung des genehmi-
gten Kapitals einzuräumen, schlagen Vorstand und 
Aufsichtsrat vor, die Schaffung eines neuen genehmi-
gten Kapitals für den gesetzlich maximalen Zeitraum 
von fünf Jahren wie folgt zu beschließen: 

a) Die Ermächtigung des Vorstands, gemäß § 4 Abs. 
3 der Satzung mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bis zum 11.06.2020 das Grundkapital der Gesell-
schaft um bis zu insgesamt EUR 475.992,00 zu 
erhöhen, wird mit Wirksamwerden des neuen 
genehmigten Kapitals gemäß nachfolgender lit. 
b) und c) aufgehoben, soweit zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Aufhebung noch nicht 
davon Gebrauch gemacht wurde.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 16.05.2022 das Grund-
kapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer 
auf den Namen lautender Stammaktien und/
oder neuer, auf den Namen lautender Vorzugs-
aktien ohne Stimmrecht gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 
EUR 654.489,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2017). 

 Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei 
mehrmaliger Ausgabe von Vorzugsaktien weitere 
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht auszugeben, die 
den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der 
Verteilung des Gewinns oder des Gesellschafts-
vermögens vorgehen oder gleichstehen. 

 Sofern den Aktionären ein Bezugsrecht einge-
räumt wird, können die Aktien auch einem Kredi-
tinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 
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53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unter-
nehmen mit der Verpflichtung zur Übernahme 
angeboten werden, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Die 
neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäfts-
jahres, in dem sie ausgegeben werden, gewinn-
berechtigt. Der Vorstand wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
auszuschließen,

 -  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionä-
re auszunehmen;

 -  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum 
(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, von 
Unternehmensteilen oder einer Beteiligung an 
einem Unternehmen, von sonstigen wesentlichen 
Betriebsmitteln oder sonstigen Vermögensge-
genständen;

 -  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn 
der Ausgabebetrag der Aktien den Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreitet und die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 
10% des Grundkapitals nicht überschreiten. Auf 
die Höchstgrenze sind Aktien anzurechnen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 
zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung zur Bedienung 
von Options- oder Wandelschuldverschreibun-
gen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, 
sofern die Schuldverschreibungen in entspre-
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
wurden, sowie eigene Aktien, die aufgrund einer 
Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
erworben und unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
veräußert wurden;

 -  zur Erfüllung einer bei einem weiteren Börsen-
gang der Gesellschaft mit Emissionsbanken 
vereinbarten Greenshoe-Option;



16

 -  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von 
im Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2017 umlaufenden Wandel- und/oder 
Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht aus 
von der EQS Group AG oder ihren Konzernge-
sellschaften bereits begebenen oder künftig zu 
begebenden Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 
Ausübung der Wandel- und/oder Optionsrechte 
bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als 
Aktionäre zustehen würde;

 -  zur Durchführung einer sogenannten Aktiendi-
vidende (scrip dividend), bei der den Aktionären 
angeboten wird, ihren Dividendenanspruch wahl-
weise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen 
Gewährung neuer Aktien aus dem Genehmigten 
Kapital 2017 in die Gesellschaft einzulegen.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte 
und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die 
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung festzulegen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der 
Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchfüh-
rung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend 
der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
und, falls das genehmigte Kapital bis zum 16.05.2022 
nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein 
sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzu-
passen. 

c) § 4 Abs. 3 der Satzung wird geändert und wie folgt 
neu gefasst:

 „Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 16.05.2022 das Grundka-
pital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den 
Namen lautender Stammaktien und/oder neuer, auf 
den Namen lautender Vorzugsaktien ohne Stimm-
recht gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig 
oder mehrmals um bis zu EUR 654.489,00 zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2017). 
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 Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei mehr-
maliger Ausgabe von Vorzugsaktien weitere Vorzugs-
aktien ohne Stimmrecht auszugeben, die den früher 
ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des 
Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen 
oder gleichstehen. 

 Sofern den Aktionären ein Bezugsrecht eingeräumt 
wird, können die Aktien auch einem Kreditinstitut 
oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der 
Verpflichtung zur Übernahme angeboten werden, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht). Die neuen Aktien sind ab dem Beginn 
des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, 
gewinnberechtigt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
auszuschließen, 

 -  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen;

 -  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum 
(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, von 
Unternehmensteilen oder einer Beteiligung an 
einem Unternehmen, von sonstigen wesentlichen 
Betriebsmitteln oder sonstigen Vermögensgegen-
ständen;

 -  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn 
der Ausgabebetrag der Aktien den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss 
des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundka-
pitals nicht überschreiten. Auf die Höchstgrenze sind 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung 
zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldver-
schreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben 
sind, sofern die Schuldverschreibungen in entspre-
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
wurden, sowie eigene Aktien, die aufgrund einer Er-
mächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben 
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und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Akti-
onäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert 
wurden;

 -  zur Erfüllung einer bei einem weiteren Börsengang 
der Gesellschaft mit Emissionsbanken vereinbarten 
Greenshoe-Option;

 -  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von im 
Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2017 umlaufenden Wandel- und/oder Optionsrech-
ten bzw. einer Wandlungspflicht aus von der EQS 
Group AG oder ihren Konzerngesellschaften bereits 
begebenen oder künftig zu begebenden Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen ein Bezugs-
recht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, 
wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- und/oder 
Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wand-
lungspflicht als Aktionäre zustehen würde;

 -  zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividen-
de (scrip dividend), bei der den Aktionären ange-
boten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise 
(ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewäh-
rung neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 
2017 in die Gesellschaft einzulegen.

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktien-
rechte und die Bedingungen der Aktienausgabe 
sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhö-
hung und ihrer Durchführung festzulegen. 

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 
Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durch-
führung der Erhöhung des Grundkapitals entspre-
chend der jeweiligen Ausnutzung des genehmi-
gten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital 
bis zum 16.05.2022 nicht oder nicht vollständig 
ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der 
Ermächtigungsfrist anzupassen.“
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d) Sofern der Vorstand im Rahmen der unter Tages-
ordnungspunkt 8 b) eingeräumten Ermächtigung 
beschließt, bei Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals Vorzugsaktien auszugeben, bedarf es 
neben der Anpassung der Kapitalziffer weiterer 
Anpassungen der Satzung der Gesellschaft. 

 Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheit sollen 
diese Satzungsanpassungen bereits jetzt von 
der Hauptversammlung beschlossen werden. 
Der Vorstand soll diese Satzungsänderungen 
jedoch erst dann zur Eintragung ins Handelsregi-
ster anmelden, wenn Vorzugsaktien ausgegeben 
werden. 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, 
folgende Beschlüsse zu fassen:

(a)  § 4 Abs. 2 der Satzung wird geändert und wie 
folgt neu gefasst:

„(2)  Das Grundkapital ist eingeteilt in 1.308.978 
auf den Namen lautende Stammaktien als 
Stückaktien und [Anzahl der neu ausge-
gebenen Vorzugsaktien] auf den Namen 
lautende Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 
als Stückaktien.“

(b)  § 18 Abs. 1 der Satzung wird geändert und wie 
folgt neu gefasst:

„(1) Jede Stammaktie gewährt in der Hauptver-
sammlung eine Stimme. Den Vorzugsakti-
onären steht kein Stimmrecht zu. Soweit 
jedoch den Vorzugsaktionären nach dem 
Gesetz ein Stimmrecht zwingend zusteht, 
gewährt jede Vorzugsaktie eine Stimme.“
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(c)  § 23 der Satzung wird geändert und wie folgt 
neu gefasst: 

„§ 23  
Gewinnverwendung und Vorzugsaktien  

ohne Stimmrecht

(1) Für die Gewinnverwendung gelten, vorbe-
haltlich der nachstehenden Regelungen, die 
gesetzlichen Bestimmungen. In einem Kapi-
talerhöhungsbeschluss kann die Gewinnver-
teilung neuer Aktien abweichend von § 60 des 
Aktiengesetzes festgesetzt werden.

(2) Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht erhalten 
aus dem jährlichen Bilanzgewinn vorab einen 
Gewinnanteil von EUR 0,02 je Aktie.

(3) Reicht der Bilanzgewinn eines oder mehrerer 
Geschäftsjahre nicht zur Zahlung des Mindest-
vorzugsbetrages aus, so werden die fehlenden 
Beträge ohne Zinsen aus dem Bilanzgewinn 
des folgenden Geschäftsjahres nachgezahlt, 
und zwar vor Verteilung des Gewinnanteils 
auf die Vorzugsaktien für dieses Geschäftsjahr 
und vor Verteilung eines Gewinnanteils auf 
die Stammaktien. Das Nachzahlungsrecht ist 
Bestandteil des Gewinnanteils des Geschäfts-
jahres, auf dessen Bilanzgewinn die Nachzah-
lung auf die Vorzugsaktien geleistet wird.

(4) Die Vorzugsaktien gewähren vorbehaltlich 
zwingender gesetzlicher Vorschriften kein 
Stimmrecht. Einer Zustimmung der Vorzugs-
aktionäre zu einem Beschluss über die 
Ausgabe von Vorzugsaktien, die bei der Vertei-
lung des Gewinns oder des Gesellschaftsver-
mögens den Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 
vorgehen oder gleichstehen, bedarf es nicht, 
wenn das Bezugsrecht der Vorzugsaktionäre 
nicht ausgeschlossen wird.

(5) Neue Aktien aus einer künftigen Kapitalerhö-
hung können mit Vorzügen bei der Gewinn-
verteilung versehen werden.
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(6) Die Hauptversammlung kann an Stelle oder 
neben einer Barausschüttung eine Verwen-
dung des Bilanzgewinns im Wege einer Sach-
ausschüttung beschließen.“

(d) Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsän-
derungen unter Tagesordnungspunkt 8 d) (a) bis 
(c) erst dann zur Eintragung ins Handelsregister 
anzumelden, wenn im Rahmen der Ausnutzung 
eines genehmigten Kapitals Vorzugsaktien ausge-
geben werden.

II.  Berichte

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
zu den unter Punkt 7 der Tagesordnung genannten 
Bezugsrechts- und Andienungsrechtsausschlüssen 
gemäß §§ 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 in Verbindung 
mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

Punkt 7 der Tagesordnung enthält den Vorschlag, 
die Gesellschaft erneut dazu zu ermächtigen, Aktien 
der Gesellschaft zurückzukaufen und diese Aktien 
anschließend zu verwenden. Hierzu hat der Vorstand 
einen schriftlichen Bericht über die Gründe für diese 
Ermächtigung und die mit dieser Ermächtigung 
verbundenen Ausschlüsse des Bezugsrechts und des 
Andienungsrechts erstattet. 

Dieser Bericht wird vom Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung an den Aktionären im Internet 
unter http://germany.eqs.com/de/Investor_Relations/ 
Hauptversammlung zugänglich gemacht. Der Bericht 
wird wie folgt bekannt gemacht: 

Die Veräußerung der eigenen Aktien soll in den 
folgenden Fällen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre erfolgen können:
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1.  Die eigenen Aktien sollen zunächst über die Börse, 
mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder 
mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffent-
lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsan-
geboten erworben werden können. 

 Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten kann es dazu kommen, dass 
die von den Aktionären angebotene Menge an 
Aktien der Gesellschaft die von der Gesellschaft 
nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In 
diesem Fall muss eine Zuteilung nach Quoten 
erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevor-
rechtigte Annahme kleinerer Offerten oder klei-
nerer Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück 
Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, 
gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu 
erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu 
vermeiden und damit die technische Abwicklung 
des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine 
faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären 
kann so vermieden werden. Im Übrigen kann die 
Repartierung nach dem Verhältnis der angebo-
tenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach Betei-
ligungsquoten erfolgen, weil sich das Erwerbsver-
fahren so in einem wirtschaftlich vernünftigen 
Rahmen technisch abwickeln lässt. Schließlich 
soll eine Rundung nach kaufmännischen Grund-
sätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile 
von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit 
können die Erwerbsquote und die Anzahl der 
von einzelnen andienenden Aktionären zu erwer-
benden Aktien so gerundet werden, wie es erfor-
derlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwick-
lungstechnisch darzustellen. Der Vorstand hält 
einen hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen 
weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre 
für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den 
Aktionären für angemessen. 

 Neben dem Erwerb über die Börse oder mittels 
eines an sämtliche Aktionäre gerichteten öffent-
lichen Kaufangebots oder mittels einer an alle 
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Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten sieht die 
Ermächtigung auch vor, dass der Erwerb mittels 
den Aktionären zur Verfügung gestellter Andie-
nungsrechte durchgeführt werden kann. Diese 
Andienungsrechte werden so ausgestaltet, dass 
die Gesellschaft nur zum Erwerb ganzer Aktien 
verpflichtet wird. Soweit danach Andienungs-
rechte nicht ausgeübt werden können, verfallen 
sie. Dieses Verfahren behandelt die Aktionäre 
gleich und erleichtert die technische Abwicklung 
des Aktienrückkaufs. 

2.  Der Gesellschaft soll es ermöglicht werden, die 
eigenen Aktien über die Börse zu veräußern. Dem 
Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktio-
näre wird dadurch Rechnung getragen, dass die 
Aktien dabei zum Börsenkurs veräußert werden 
und jeder Aktionär somit die Chance hat, ebenfalls 
zum Börsenkurs Aktien an der Börse zu erwerben. 
Dadurch werden die Vermögens- und Stimmrecht-
sinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt 
und ihrem Interesse an einer wertmäßigen Nicht-
Verwässerung Rechnung getragen.

3.  Der Gesellschaft soll es ermöglicht werden, die 
eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die 
Börse veräußern zu können, soweit hierbei der 
Veräußerungspreis den Börsenpreis der Aktien 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. Dem Gedanken 
des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird 
dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur 
zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den 
maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unter-
schreitet. Die endgültige Festlegung des Veräu-
ßerungspreises für die eigenen Aktien geschieht 
zeitnah vor der Veräußerung. Die Anzahl der unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG veräußerten Aktien darf insgesamt 
10% des Grundkapitals nicht überschreiten, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermäch-
tigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzu-
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rechnen, die in direkter oder entsprechender 
Anwendung dieser Vorschrift aufgrund anderer 
Ermächtigungen während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung ausgegeben oder veräußert 
wurden. Ferner sind auf diese Begrenzung Aktien 
anzurechnen, die aufgrund von zum Zeitpunkt 
der Ausnutzung entsprechend dieser Vorschrift 
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wand-
lungs- oder Optionsrechten ausgegeben wurden 
bzw. auszugeben sind. Durch den so beschränkten 
Umfang sowie dadurch, dass der Veräußerungs-
preis der zu veräußernden Aktien den Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreiten darf, werden die 
Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Akti-
onäre angemessen gewahrt und ihrem Interesse 
an einer wertmäßigen Nicht-Verwässerung Rech-
nung getragen. Diese Ermächtigung erhöht die 
Flexibilität der Gesellschaft und ist erforderlich, 
um es der Gesellschaft beispielsweise zu ermögli-
chen, auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der 
Gesellschaft dienende Beteiligungsnachfragen 
finanzstarker Investoren kurzfristig reagieren zu 
können, eigene Aktien an institutionelle Anleger 
zu veräußern oder neue Investorenkreise zu 
erschließen. 

4.  Die Gesellschaft soll in der Lage sein, eigene 
Aktien zur Verfügung zu haben, um diese als 
Gegenleistung im Rahmen des Erwerbs eines 
Unternehmens, von Unternehmensteilen oder 
einer Beteiligung an einem Unternehmen 
oder sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln 
gewähren zu können. Der Wettbewerb und die 
Globalisierung der Wirtschaft verlangen zuneh-
mend diese Form der Gegenleistung. Die hier 
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesell-
schaft daher die notwendige Flexibilität geben, 
um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Unterneh-
mensbeteiligungen oder sonstigen wesentlichen 
Betriebsmitteln schnell und flexibel ausnutzen zu 
können. 
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5.  Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der Lage 
sein, Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der 
Gesellschaft und mit ihr verbundenen Unter-
nehmen auszugeben. Um die Abwicklung der 
Ausgabe der Belegschaftsaktien zu erleichtern, 
soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, 
die dafür benötigten Aktien auch im Wege des 
Erwerbs eigener Aktien mittels Wertpapierdar-
lehen/Wertpapierleihen zu beschaffen sowie 
eigene Aktien gegebenenfalls auch zur Erfüllung 
der Rückgewähransprüche der Darlehensgeber/
Verleiher zu verwenden. Derzeit besteht kein 
Belegschaftsprogramm. 

6. Schließlich ist vorgesehen, dass eigene Aktien 
zur Durchführung einer sogenannten Aktien-
dividende (scrip dividend) verwendet werden 
können. Der Vorstand soll in diesem Zusammen-
hang ermächtigt sein, das Bezugsrecht der Aktio-
näre auszuschließen, um eine Aktiendividende zu 
optimalen Bedingungen durchführen zu können. 
Bei der Aktiendividende unter Verwendung 
eigener Aktien wird den Aktionären angeboten, 
ihren mit dem Gewinnverwendungsbeschluss 
der Hauptversammlung entstandenen Anspruch 
auf Auszahlung der Dividende an die Gesellschaft 
abzutreten, um im Gegenzug eigene Aktien zu 
beziehen. 

 Die Durchführung einer Aktiendividende unter 
Verwendung eigener Aktien kann als ein an alle 
Aktionäre gerichtetes Angebot unter Wahrung 
ihres Bezugsrechts und unter Wahrung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) erfolgen. 
Dabei werden den Aktionären nur jeweils ganze 
Aktien zum Bezug angeboten; hinsichtlich des 
Teils des Dividendenanspruchs, der den Bezugs-
preis für eine ganze Aktie nicht erreicht (bzw. 
diesen übersteigt), sind die Aktionäre auf den 
Bezug der Bardividende verwiesen und können 
insoweit keine Aktien erhalten; ein Angebot 
von Teilrechten ist ebenso wenig vorgesehen 
wie die Einrichtung eines Handels von Bezugs-
rechten oder Bruchteilen davon. Weil die Aktio-
näre anstelle des Bezugs eigener Aktien insoweit 
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anteilig eine Bardividende erhalten, erscheint dies 
als gerechtfertigt und angemessen. 

 Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarktsituation 
vorzugswürdig sein, die Durchführung einer Akti-
endividende unter Verwendung eigener Aktien 
so auszugestalten, dass der Vorstand zwar allen 
Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter 
Wahrung des allgemeinen Gleichbehandlungs-
grundsatzes (§ 53a AktG) eigene Aktien zum Bezug 
gegen Abtretung ihres Dividendenanspruchs 
anbietet, jedoch formal das Bezugsrecht der Akti-
onäre insgesamt ausschließt. Die Durchführung 
der Aktiendividende unter formalem Ausschluss 
des Bezugsrechts ermöglicht die Durchführung 
der Aktiendividende zu flexibleren Bedingungen. 
Angesichts des Umstandes, dass allen Aktionären 
die eigenen Aktien angeboten und überschie-
ßende Dividenden-Teilbeträge durch Zahlung der 
Bardividende abgegolten werden, erscheint auch 
insoweit der Bezugsrechtsausschluss als gerecht-
fertigt und angemessen.

7. Die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses 
erworbenen eigenen Aktien können von der 
Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Haupt-
versammlung eingezogen werden. Entsprechend 
§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversamm-
lung der Gesellschaft die Einziehung ihrer voll 
eingezahlten Stückaktien beschließen, auch 
ohne dass damit eine Herabsetzung des Grund-
kapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die 
vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der 
Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alter-
native ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung 
der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung 
erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil 
der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 
Gesellschaft. Der Vorstand soll daher für diesen 
Fall auch ermächtigt werden, die erforderlich 
werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der 
sich durch eine Einziehung verändernden Zahl der 
Stückaktien vorzunehmen.
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Bei Abwägung aller Umstände ist die jeweilige 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in den 
beschriebenen Grenzen erforderlich und im Inte-
resse der Gesellschaft geboten. Der Vorstand wird 
die Ausübung der Ermächtigung mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates vornehmen. Die Bedingungen werden 
jeweils zu gegebener Zeit so festgelegt werden, dass 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Verhältnisse 
die Interessen der Aktionäre und die Belange der 
Gesellschaft angemessen gewahrt werden. 

Konkrete Vorhaben für eine Ausnutzung der Ermäch-
tigung gibt es derzeit nicht. Der Vorstand wird die 
jeweils nächste Hauptversammlung über eine Ausnut-
zung dieser Ermächtigung unterrichten. 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
zu den unter Punkt 8 der Tagesordnung genannten 
Bezugsrechtsausschlüssen gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 
i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Das bestehende Genehmigte Kapital gemäß § 4 Abs. 
3 der Satzung wurde seit der letzten Hauptversamm-
lung teilweise ausgenutzt. Um der Gesellschaft eine 
maximale Flexibilität bei der Nutzung des genehmi-
gten Kapitals einzuräumen, schlagen Vorstand und 
Aufsichtsrat die Schaffung eines neuen genehmigten 
Kapitals für den gesetzlich maximalen Zeitraum von 
fünf Jahren vor.

Das neue genehmigte Kapital soll im Interesse der 
Aktionäre die Handlungsmöglichkeiten erweitern und 
der Gesellschaft die Möglichkeit geben, kurzfristig auf 
auftretende Finanzierungserfordernisse reagieren zu 
können. 

Der hierzu vom Vorstand erstattete Bericht wird 
vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung an den Aktionären im Internet unter  
http://germany.eqs.com/de/Investor_Relations/
Hauptversammlung zugänglich gemacht. Der Bericht 
wird wie folgt bekannt gemacht: 
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Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben 
die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Die bean-
tragte Ermächtigung beinhaltet jedoch die Möglich-
keit, das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden 
Fällen auszuschließen: 

1.  Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen

 Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die 
infolge des Bezugsverhältnisses entstehen, zur 
Erleichterung der Abwicklung vom Bezugsrecht 
der Aktionäre auszunehmen. Damit soll es ermög-
licht werden, im Hinblick auf den Betrag der jewei-
ligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugs-
verhältnis darzustellen. Ohne den Ausschluss 
des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags 
würden die technische Durchführung der Kapita-
lerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts 
erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
neuen Aktien werden entweder durch Verkauf 
über die Börse oder in sonstiger Weise bestmög-
lich für die Gesellschaft verwertet.

2.  Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhung 
gegen Sacheinlage

 Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts bei Kapitalerhöhungen gegen Sachein-
lagen zu den genannten Zwecken soll der Gesell-
schaft die Möglichkeit geben, eigene Aktien 
zur Verfügung zu haben, um diese beim Erwerb 
von Unternehmen, von Unternehmensteilen 
oder einer Beteiligung an einem Unternehmen 
oder sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln 
oder Vermögensgegenständen als Gegenlei-
stung anbieten zu können. Die Ermächtigung zur 
Ausgabe von Stamm- und/oder Vorzugsaktien im 
Rahmen einer Kapitalerhöhung soll der Gesell-
schaft einen größeren Spielraum bei der Finanzie-
rung eines Erwerbs von Unternehmen, von Unter-
nehmensteilen oder einer Beteiligung an einem 
Unternehmen oder sonstigen wesentlichen 
Betriebsmitteln oder Vermögensgegenständen 
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ermöglichen. Diese Form der Akquisitionsfinan-
zierung wird im internationalen Wettbewerb und 
mit fortschreitender Globalisierung der Wirt-
schaft häufig gefordert und verwendet, zumal 
in Zeiten erschwerter Fremdkapitalbeschaffung. 
Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesell-
schaft den erforderlichen Handlungsspielraum 
eröffnen, um sich bietende Gelegenheiten zum 
Erwerb von Unternehmen, von Unternehmens-
teilen oder einer Beteiligung an einem Unter-
nehmen oder sonstigen wesentlichen Betriebs-
mitteln oder Vermögensgegenständen flexibel 
und rasch ausnutzen zu können. Eine Kapitalerhö-
hung durch Beschlussfassung der Hauptversamm-
lung wird bei sich abzeichnenden Erwerbsmög-
lichkeiten in der Regel kurzfristig nicht möglich 
sein. Dem trägt die vorgeschlagene Schaffung 
des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des 
Bezugsrechts bei Sacheinlagen zum Erwerb von 
Unternehmen, von Unternehmensteilen oder 
einer Beteiligung an einem Unternehmen oder 
sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln oder 
Vermögensgegenständen Rechnung. Bei der 
Ausgabe von Stamm- und/oder Vorzugsaktien 
ohne Bezugsrechtsausschluss kommt es bei 
Ausübung des Bezugsrechts nicht zu einer Verrin-
gerung der relativen Beteiligungsquote und des 
relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen 
Aktionäre. Bei einem Bezugsrechtsausschluss 
kommt es dagegen zwar zu einer Verringerung 
der relativen Beteiligungsquote und des rela-
tiven Stimmrechtsanteils der vorhandenen Akti-
onäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre 
aber der Erwerb von Unternehmen, von Unter-
nehmensteilen oder einer Beteiligung an einem 
Unternehmen oder sonstigen wesentlichen 
Betriebsmitteln oder Vermögensgegenständen 
gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und 
die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre 
verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar. Ob 
von dieser Ermächtigung unter Bezugsrechts-
ausschluss Gebrauch gemacht werden soll, wird 
jeweils im Einzelfall geprüft werden. Konkrete 
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Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht werden soll, bestehen derzeit 
nicht. Der Vorstand wird das Genehmigte Kapital 
2017, wenn sich eine Erwerbsmöglichkeit konkre-
tisiert, nur ausnutzen, und der Aufsichtsrat nur 
dann seine Zustimmung erteilen, wenn ein derar-
tiger Erwerb im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft liegt.

3.  Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhö-
hungen gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

 Nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist ein Ausschluss des 
Bezugsrechts insbesondere dann zulässig, wenn 
die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10% des 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabe-
betrag den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechts versetzt die Verwaltung in die Lage, 
sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung 
bietende Möglichkeiten schnell und flexibel sowie 
kostengünstig zu nutzen. Der Verwaltung wird es 
so ermöglicht, kurzfristig und nahe am Börsen-
preis neue Eigenmittel zu beschaffen und damit 
die Eigenkapitalbasis zu stärken. Ferner kann auch 
ein durch die kurzfristige Ausnutzung von Markt-
chancen entstehender Kapitalbedarf rasch und 
flexibel gedeckt werden. Sie liegt somit im wohl-
verstandenen Interesse der Gesellschaft und der 
Aktionäre. Derartige Barkapitalerhöhungen sind 
zudem auf 10% des Grundkapitals gedeckelt, was 
dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem Schutz 
vor zu starker Verwässerung ihrer Beteiligungen 
Rechnung trägt. Auf diese 10%-Grenze nach § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG sind Aktien anzurechnen, 
die in direkter oder entsprechender Anwendung 
dieser Vorschrift aufgrund von anderen Ermäch-
tigungen während der Laufzeit dieser Ermächti-
gung ausgegeben oder veräußert wurden. Ferner 
sind auf diese Begrenzung Aktien anzurechnen, 
die aufgrund von zum Zeitpunkt der Ausnutzung 
entsprechend dieser Vorschrift ausgegebenen 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. mit Wandlungspflichten 
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ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind. 
Zudem wird ein etwaiger Abschlag vom aktu-
ellen Börsenpreis voraussichtlich nicht über 3%, 
maximal aber bei 5% des Börsenpreises liegen. 
Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt somit nahe 
am Börsenkurs, so dass jeder Aktionär, der an der 
Erhaltung seiner Beteiligungsquote interessiert 
ist, die Möglichkeit hat, Aktien am Markt zu fast 
den gleichen Konditionen zu erwerben, wie sie die 
Emission vorsieht.

4.  Bezugsrechtsausschluss zur Erfüllung einer 
Greenshoe-Option

 Ein Ausschluss des Bezugsrechts ist schließ-
lich auch zulässig zur Erfüllung einer bei einem 
weiteren Börsengang der Gesellschaft mit Emis-
sionsbanken vereinbarten Greenshoe-Option. 
Ein weiterer Börsengang ermöglicht der Gesell-
schaft, verbesserten Zugang zum Kapitalmarkt 
zu erhalten und damit den Kapitalbedarf einfach 
und flexibel zu decken. Dies ist insbesondere 
angesichts einer künftigen möglichen weiteren 
Expansion der Gesellschaft von Bedeutung. Der 
Greenshoe ist bei Börsengängen üblich. Dies 
trifft nicht nur auf erstmalige Börsengänge zu, 
sondern auch auf weitere Börsengänge. Daher 
soll auch hierfür Vorsorge getroffen werden, auch 
wenn ein konkretes Vorhaben für einen weiteren 
Börsengang unter Nutzung einer Mehrzuteilungs-
option derzeit nicht besteht. Ein Greenshoe ist 
eine sogenannte Mehrzuteilungsoption. Diese 
dient im Fall der Börseneinführung von (weiteren) 
Aktien in erster Linie zur präzisen Bestimmung 
der Platzierungsmenge und zur Stabilisierung des 
Aktienkurses. Die Funktionsweise ist wie folgt: 
Die Emissionsbanken veräußern am Zuteilungstag 
nicht nur das geplante Platzierungsvolumen 
(100%), sondern darüber hinaus eine gewisse 
Anzahl anderweitig zur Verfügung gestellter, 
zusätzlicher Aktien (bis zu 15% des eigentlich 
geplanten Platzierungsvolumens). Diese zusätz-
lichen Aktien können zur Kursstabilisierung einge-
setzt werden. Die Emissionsbanken können Aktien 
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im Markt zurückkaufen, soweit allgemein übliche 
Rückflüsse im Rahmen der Emission veräußerter 
Aktien in den Markt zu einem Kursrückgang unter-
halb des Platzierungspreises führen. Dadurch 
kann ein durch die Rückflüsse verursachter Kurs-
rückgang abgefedert werden. Soweit ein solcher 
Rückerwerb im Markt nicht erfolgt, greift das 
zweite Element der Mehrzuteilungsoption, die 
Eindeckung der mehr zugeteilten und veräu-
ßerten Aktien, z. B. durch Aktien anderer Aktio-
näre oder eben durch eine Kapitalerhöhung der 
Gesellschaft. Damit ermöglicht eine Mehrzutei-
lungsoption ein besseres Ausschöpfen des Markt-
potenzials bei der Preisfindung. Da den Anlegern 
somit eine gewisse Sicherheit bei der Preisent-
wicklung gegeben werden kann, sind diese bereit, 
einen etwas höheren Preis zu zahlen. Die Mehr-
zuteilungsoption führt daher neben und wegen 
der Stabilisierung zu einer Steigerung des bei der 
Emission zu erzielenden Erlöses und liegt folglich 
im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre.

5.  Bezugsrechtsausschluss bei Options- und Wandel-
schuldverschreibungen 

 Darüber hinaus soll das Bezugsrecht mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates ausgeschlossen werden 
können, soweit es erforderlich ist, um auch den 
Inhabern von bestehenden und künftig zu bege-
benden Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
geben zu können, wenn dies die Bedingungen der 
jeweiligen Schuldverschreibung vorsehen. Solche 
Schuldverschreibungen sind zur erleichterten 
Platzierung am Kapitalmarkt in der Regel mit 
einem Verwässerungsschutzmechanismus ausge-
stattet, der vorsieht, dass den Inhabern bei nach-
folgenden Aktienemissionen mit Bezugsrecht der 
Aktionäre anstelle einer Ermäßigung des Options- 
bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien eingeräumt werden kann, wie es auch den 
Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, 
als ob sie ihr Options- oder Wandlungsrecht 
bereits ausgeübt hätten bzw. eine Wandlungs-
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pflicht erfüllt wäre. Dies hat den Vorteil, dass die 
Gesellschaft – im Gegensatz zu einem Verwässe-
rungsschutz durch Reduktion des Options- bzw. 
Wandlungspreises – einen höheren Ausgabekurs 
für die bei der Wandlung oder Optionsausübung 
auszugebenden Aktien erzielen kann.

6.  Bezugsrechtsausschluss zur Durchführung einer 
Aktiendividende (scrip dividend) 

 Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichts-
rates auch ermächtigt sein, das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um 
eine sogenannte Aktiendividende (scrip divi-
dend) zu optimalen Bedingungen durchführen zu 
können. Bei der Aktiendividende wird den Aktio-
nären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwen-
dungsbeschluss der Hauptversammlung entstan-
denen Anspruch auf Auszahlung der Dividende 
als Sacheinlage in die Gesellschaft einzulegen, um 
neue Aktien der Gesellschaft zu beziehen. 

 Die Durchführung einer Aktiendividende kann als 
echte Bezugsrechtsemission insbesondere unter 
Beachtung der Bestimmungen in § 186 Abs. 1 
AktG (Mindestbezugsfrist von zwei Wochen) und 
§ 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des Ausgabebe-
trags spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugs-
frist) erfolgen. Dabei werden den Aktionären 
nur jeweils ganze Aktien zum Bezug angeboten; 
hinsichtlich des Teils des Dividendenanspruchs, 
der den Bezugspreis für eine ganze Aktie nicht 
erreicht (bzw. diesen übersteigt), sind die Aktio-
näre auf den Bezug der Bardividende verwiesen 
und können insoweit keine Aktien zeichnen; ein 
Angebot von Teilrechten ist ebenso wenig vorge-
sehen wie die Einrichtung eines Handels von 
Bezugsrechten oder Bruchteilen davon. Weil die 
Aktionäre anstelle des Bezugs neuer Aktien inso-
weit eine Bardividende erhalten, erscheint dies als 
gerechtfertigt und angemessen. 
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 Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarktsituation 
vorzugswürdig sein, die Gewährung einer Aktien-
dividende anzubieten und vorzubereiten, ohne 
insoweit an die Beschränkungen des § 186 Abs. 1 
AktG (Mindestbezugsfrist von zwei Wochen) und 
§ 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des Ausgabebe-
trags spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugs-
frist) gebunden zu sein. Der Vorstand soll deshalb 
auch ermächtigt sein, zwar allen Aktionären, die 
dividendenberechtigt sind, unter Wahrung des 
allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 
53a AktG) neue Aktien zum Bezug gegen Einlage 
ihres Dividendenanspruchs anzubieten, jedoch 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates formal das 
Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszu-
schließen. Die Durchführung der Aktiendividende 
unter formalem Ausschluss des Bezugsrechts 
ermöglicht die Durchführung der Kapitalerhö-
hung zu flexibleren Bedingungen. Angesichts 
des Umstandes, dass allen Aktionären die neuen 
Aktien angeboten werden und überschießende 
Dividenden-Teilbeträge durch Zahlung der Bardi-
vidende abgegolten werden, erscheint auch inso-
weit der Bezugsrechtsausschluss als gerechtfer-
tigt und angemessen. 

Bei Abwägung aller Umstände ist die jeweilige 
Ermächtigung zum Bezugsrechtausschluss in den 
beschriebenen Grenzen erforderlich und im Interesse 
der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre geboten. 
Der Vorstand wird die Ausübung der Ermächtigung 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates vornehmen. 
Die Bedingungen werden jeweils zu gegebener Zeit 
so festgelegt werden, dass unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Verhältnisse die Interessen der Aktio-
näre und die Belange der Gesellschaft angemessen 
gewahrt werden. Der Vorstand wird der Hauptver-
sammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung 
berichten.
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III. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversamm-
lung ist das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 
EUR 1.308.978,00 eingeteilt in 1.308.978 Stückaktien 
mit ebenso vielen Stimmen. Die Gesellschaft hält zum 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
705 eigene Aktien, aus denen ihr keine Stimmrechte 
zustehen. 

IV. Teilnahmebedingungen 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 Abs. 1 
der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im 
Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind 
und deren Anmeldung der Gesellschaft unter der 
nachfolgenden Adresse mindestens sechs Tage vor 
der Versammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 
10.05.2017 (24.00 Uhr MESZ), zugeht. 

Da die Aktien der Gesellschaft Namensaktien sind, 
ist zu beachten, dass im Verhältnis zur Gesellschaft 
gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG nur als Aktionär gilt und 
an der Hauptversammlung teilnehmen kann, wer im 
Aktienregister eingetragen ist. Umschreibungen im 
Aktienregister können über die jeweilige Depotbank 
bewirkt werden. Nach Ablauf der Anmeldefrist am 
10.05.2017 (24.00 Uhr MESZ) (sogenanntes Technical 
Record Date) werden aus abwicklungstechnischen 
Gründen bis zum Schluss der Hauptversammlung keine 
Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen 
(sogenannter Umschreibestopp). Technisch 
maßgeblicher Bestandsstichtag ist daher der Ablauf 
des 10.05.2017.

Durch den Umschreibestopp wird die freie Verfügung 
über die Aktien in keiner Weise beeinträchtigt. 
Umschreibeanträge für neu erworbene Aktien, 
die erst nach dem Technical Record Date zum 
Aktienregister eingereicht werden, können allerdings 



36

bis zur Hauptversammlung nicht mehr berücksichtigt 
werden. Die Gesellschaft weist deshalb dringend 
darauf hin, Umschreibeanträge frühzeitig vor dem 
Technical Record Date über die depotführenden 
Institutionen zu veranlassen. 

Die Anmeldung hat in deutscher oder englischer 
Sprache in Textform (§ 126b BGB) an folgende 
Anmeldeadresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse 
zu erfolgen:

EQS Group AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland

Telefax: +49 (0) 89 - 210 27 288 
E-Mail-Adresse: namensaktien@linkmarketservices.de 

Die Anmeldung kann darüber hinaus auch auf 
elektronischem Weg über die Internet-Adresse  
http://germany.eqs.com/de/Investor_Relations/
Hauptversammlung erfolgen. 

Nähere Hinweise zum Anmeldeverfahren entnehmen 
Sie bitte den Erläuterungen auf dem Anmeldeformular, 
das Sie mit der Einladung zur Hauptversammlung 
erhalten werden. Sofern für die Anmeldung nicht das 
von der Gesellschaft versandte Formular verwendet 
wird, ist durch eindeutige Angaben für eine zweifels-
freie Identifizierung des sich anmeldenden Aktionärs 
zu sorgen, etwa durch Nennung der Aktionärsnummer 
und des Namens, wie er im Aktienregister eingetragen 
und aus dem zugesandten persönlichen Aktionärsan-
schreiben ersichtlich ist. 

Ohne Ihr Recht auf Teilnahme an der Hauptversamm-
lung einschränken zu wollen, möchten wir Sie bitten, 
sich zur Erleichterung der Organisation frühzeitig 
anzumelden, wenn Sie eine Teilnahme an der Haupt-
versammlung beabsichtigen. 



37

Nach rechtzeitigem Eingang Ihrer Anmeldung bei 
der Gesellschaft (bis zum 10.05.2017, 24.00 Uhr, 
MESZ) werden den in der Anmeldung als Teilnehmer 
benannten Aktionären bzw. Aktionärsvertretern 
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. 
Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische 
Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 
Stimmrechts.

Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen sowie 
diesen gemäß § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichge-
stellte Institutionen oder Personen dürfen das Stimm-
recht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren 
Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, 
nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben. Näheres 
hierzu regelt § 135 AktG.  

V. Online-Teilnahme an der  
Hauptversammlung 
Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, über das 
Internet im Wege elektronischer Kommunikation 
unmittelbar an der Hauptversammlung teilzunehmen, 
d. h. ohne Anwesenheit an deren Ort (Online-Teil-
nahme). 

Auch hierzu ist eine ordnungsgemäße Anmeldung 
wie oben unter Ziff. IV dargestellt erforderlich. Nach 
erfolgter Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine 
Eintrittskarte zur Hauptversammlung übermittelt. 
Auf dieser Eintrittskarte finden sich auch weitere 
Hinweise und Zugangsdaten zur Online-Teilnahme 
an der Hauptversammlung. Bevollmächtigte können 
daher nur dann online an der Hauptversammlung teil-
nehmen, wenn sie bereits in der Anmeldung als Teil-
nehmer benannt wurden und die Eintrittskarte auf 
ihren Namen ausgestellt wurde. 
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Für im Aktienregister eingetragene juristische 
Personen oder Personengemeinschaften, ist bei beab-
sichtigter Online-Teilnahme bei der Anmeldung eine 
natürliche Person als teilnehmender Vertreter (Bevoll-
mächtigter) gegenüber der Gesellschaft anzugeben. 

Am 17.05.2017 können sie unter http://germany.eqs.
com/de/Investor_Relations/Hauptversammlung mit 
ihren auf der Eintrittskarte vermerkten Zugangsdaten 
ab 14.00 Uhr online an der Hauptversammlung teil-
nehmen. 

Die Online-Teilnahme ist ausgeschlossen, wenn die 
betreffenden Aktien durch einen am Ort der Haupt-
versammlung anwesenden Teilnehmer (d. h. durch 
den Aktionär oder durch seinen Bevollmächtigten) 
vertreten werden. 

Im Wege der Online-Teilnahme können die Online-
Teilnehmer die gesamte Hauptversammlung in Bild 
und Ton über das Internet verfolgen, ihre Stimmen bei 
Abstimmungen in Echtzeit abgeben und elektronisch 
das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung 
einsehen. 

Darüber hinaus haben die Online-Teilnehmer die 
Möglichkeit, ab Eröffnung der Generaldebatte bis zu 
deren Schließung durch den Versammlungsleiter auf 
dem Wege elektronischer Kommunikation über das 
Internet in Textform Fragen zu stellen, bzw. zu verle-
sende Beiträge beizusteuern. Dabei ist die Anzahl der 
Fragen bzw. Beiträge auf jeweils fünf pro Online-Teil-
nehmer begrenzt. Die Länge einer jeden Frage bzw. 
eines jeden Beitrags ist auf maximal 1.000 Zeichen 
(ohne Leerzeichen) begrenzt. § 131 Abs. 5 AktG findet 
für die Online-Teilnehmer keine Anwendung. 

Eine darüber hinausgehende Ausübung von Teilneh-
merrechten im Wege der elektronischen Kommunika-
tion ist nicht möglich. Dies betrifft insbesondere das 
Recht, Widerspruch zur Niederschrift zu erklären und 
Verfahrens- oder Sachanträge zu stellen. 
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Möchte ein Teilnehmer seine Online-Teilnahme noch 
vor den Abstimmungen beenden, so hat er die Möglich-
keit, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur 
weisungsgebundenen Ausübung seiner Stimmrechte 
oder einen Dritten zur Ausübung seiner Stimmrechte 
über das Internetportal zur Online-Teilnahme bis zum 
Ende der Generaldebatte zu bevollmächtigen. 

Die Hinweise zur Online-Teilnahme an der Haupt-
versammlung werden auch im Internet gemeinsam 
mit Hinweisen zu technischen Anforderungen unter 
http://germany.eqs.com/de/Investor_Relations/
Hauptversammlung zugänglich gemacht. 

VI. Stimmrechtsausübung durch  
Bevollmächtigte 
Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch 
durch Bevollmächtigte, z. B. ein Kreditinstitut oder 
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person 
nach Wahl des Aktionärs, ausgeübt werden. Bevoll-
mächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann 
die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurück-
weisen. 

Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist eine fristge-
rechte Anmeldung gemäß den Bestimmungen oben 
zu Ziff. IV. erforderlich. Eine Online-Teilnahme von 
Bevollmächtigten ist nur möglich, wenn bereits die 
Eintrittskarte auf ihren Namen ausgestellt wurde. 
Bevollmächtigte können daher nur dann online an der 
Hauptversammlung teilnehmen, wenn sie bereits in 
der Anmeldung als Teilnehmer benannt wurden und 
die Eintrittskarte auf ihren Namen ausgestellt wurde. 

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärs-
vereinigung oder eine mit diesen gemäß § 135 Abs. 8 
oder Abs. 10 AktG gleichgestellte Person oder Institu-
tion bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform 
(§ 126b BGB). 
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Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, 
einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen mit 
diesen gemäß § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleich-
gestellten Institution oder Person gelten die beson-
deren gesetzlichen Bestimmungen des § 135 AktG, 
die u. a. verlangen, dass die Vollmacht nachprüfbar 
festzuhalten ist. Wir bitten daher die Aktionäre, die 
ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
eine andere mit diesen gemäß § 135 Abs. 8 oder 
Abs. 10 AktG gleichgestellte Institution oder Person 
bevollmächtigen wollen, die insoweit zu beachtenden 
Besonderheiten bei dem jeweils zu Bevollmächti-
genden zu erfragen. 

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft erteilt oder werden die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmäch-
tigt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmäch-
tigung nicht erforderlich. Wird die Vollmacht durch 
Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, 
kann die Gesellschaft einen Nachweis der Bevollmäch-
tigung verlangen, soweit sich nicht aus § 135 AktG 
etwas anderes ergibt. Die Vollmacht kann am Tag 
der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten 
an der Einlasskontrolle vorgezeigt werden. Vor der 
Hauptversammlung kann die Übermittlung des Nach-
weises der Bevollmächtigung an die folgende Adresse 
erfolgen: 

EQS Group AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland

Telefax: +49 (0) 89 - 210 27 288 
E-Mail-Adresse: namensaktien@linkmarketservices.de 

Die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegen-
über der Gesellschaft kann auch über das Internet unter 
http://germany.eqs.com/de/Investor_Relations/ 
Hauptversammlung unter Verwendung des zuge-
sandten persönlichen Internetcodes erfolgen. 
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VII. Stimmrechtsausübung durch die  
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
Die EQS Group AG möchte wie bisher den Aktionären 
die Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern und bietet 
ihnen an, sich in der Hauptversammlung durch die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter vertreten zu lassen. Aktionäre, die die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigen möchten, müssen sich auch in diesem Fall 
nach den vorstehenden Bestimmungen frist- und 
ordnungsgemäß angemeldet haben. Die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben 
das Stimmrecht im Fall einer Bevollmächtigung nur 
weisungsgebunden aus, d. h. die Aktionäre müssen 
den Stimmrechtsvertretern zu jedem Tagesordnungs-
punkt, über den abgestimmt wird, Weisung erteilen, 
wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. 

Für die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Erteilung 
von Weisungen soll möglichst das mit dem Anmelde-
bogen übersandte Formular zur Erteilung von Voll-
machten und Weisungen verwendet werden. Alter-
nativ ist die Vollmachts- und Weisungserteilung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auf elektro-
nischem Weg über folgende Internet-Adresse möglich: 

http://germany.eqs.com/de/Investor_Relations/
Hauptversammlung

Die Login-Daten finden Sie auf dem Anmeldeformular, 
das Ihnen mit der Einladung zur Hauptversammlung 
übersandt wird. 
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Die Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreters und die Erteilung 
von Weisungen an den Stimmrechtsvertreter werden 
nur berücksichtigt, wenn diese in Textform (§ 126b 
BGB) bei der Gesellschaft unter folgender Adresse 
eingehen: 

EQS Group AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland

Telefax: +49 (0) 89 - 210 27 288 
E-Mail-Adresse: namensaktien@linkmarketservices.de 

Eine Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters 
und die Erteilung von Weisungen an diesen kann auch 
noch während des Verlaufs der Hauptversammlung 
bis zur Beendigung der Generaldebatte erfolgen oder 
unter Einhaltung der erforderlichen Form jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren 
Übermittlungswegen Vollmacht und Weisungen, 
wird die zeitlich zuletzt zugegangene ordnungs-
gemäß erteilte Vollmacht mit den entsprechenden 
Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht 
ordnungsgemäß erteilten Vollmachten werden die 
Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptver-
sammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht 
korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, 
werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren 
die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sich 
der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung 
teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter dürfen das 
Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung 
nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrens-
anträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstim-
mungsverfahren werden die weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme 
enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. 
Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen 
Gegenantrag ohne ausdrückliche Weisung. Die Beauf-
tragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
zur Erklärung von Widersprüchen sowie zur Stellung 
von Anträgen oder Fragen ist ausgeschlossen. 
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VIII. Internetseite der Gesellschaft 
Folgende Informationen bzw. Unterlagen sind ab 
Einberufung der Hauptversammlung auf der Interne-
tseite der Gesellschaft unter http://germany.eqs.com/
de/Investor_Relations/Hauptversammlung zugäng-
lich:

 › der Inhalt der Einberufung,

 › die der Versammlung zugänglich zu machenden 
 Unterlagen:

 -  der festgestellte Jahresabschluss der EQS Group 
AG zum 31.12.2016,

 -  der gebilligte Konzernabschluss der EQS Group 
AG zum 31.12.2016,

 - der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016,

 -  der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 
2016,

 -  der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2016,

 -  der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung 
des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016, 

 -  die Berichte des Vorstands zu Punkt 7 und 8 der 
Tagesordnung,

 › der Geschäftsbericht 2016,

 › die Formulare, die für die Erteilung und den  
 Widerruf einer Vollmacht für die Hauptversammlung  
 verwendet werden können, 

 › Hinweise zur Online-Teilnahme an der  
 Hauptversammlung.

Alle zu veröffentlichenden Unterlagen werden auch in 
der Hauptversammlung zugänglich gemacht.

München, im April 2017 

Christian Pfleger 
(COO)

Achim Weick 
(Gründer und CEO)
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Notizen



EQS Group AG 
Karlstraße. 47  
80333 München

Tel +49 (0) 89 21 02 98-0 
Fax +49 (0) 89 21 02 98-49

info@eqs.com 
www.eqs.com


